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Weiterbildung — persönlich und
beruflich
Akad-Femina — Bildungsseminar für
Frauen
Seit bald anderthalb Jahren bietet die Aka-
demikergemeinschaft für Erwachsenenbil-
dung AKAD Weiterbildungskurse speziell
für Frauen an, Kurse in Psychologie, So-
ziologie, politischer Wissenschaft, Wirt-
schaft, Literatur und Philosophie. Es wird
also nicht berufsspezifisches Wissen, son-
dem allgemeine Weiterbildung vermittelt.
Durch die Beschäftigung mit einem der
aufgeführten Gebiete sollen die Kursteil-
nehmerinnen sachkundige Gesprächspart-
nerinnen werden; das neue Wissen soll sie
mit Selbstvertrauen erfüllen und sie befä-
higen, zwischen Wichtigem und Unwichti-
gern besser zu unterscheiden. Initiantin
dieses Bildungsseminars ist eine Frau, Dr.

Où /curz oder /ang
au/ den /-/aarscdn/'ff
komm/ es an.

Spez/'a/-Damensa/on
Co/7/ure-Sfud/'o Zud/'
/Ve//y Zuderdüd/er
E/'dg. d/p/. Co/ffeuse, FacP/eftrer/n
8003 Zün'cft, Zentra/sfrasse 76

Te/e/on 337623, 3384 74

Monique Siegel, die als Rektorin für
Sprachschule und Sprachdiplomschule an
der AKAD tätig ist.

Die Kurse dauern ein Jahr und gliedern
sich in ein Grundlagen- und ein Aufbau-
seminar. Jedes Semester bietet zehn
Kursabende an, dazwischen sind gut ver-
ständliche Textbücher zu verarbeiten. Eine
spezielle Vorbildung wird nicht gefordert.
Zum ersten Kurs haben sich denn auch
über 400 Frauen aus den unterschiedlich-
sten Kreisen angemeldet, Berufstätige und
Hausfrauen, Absolventinnen der Volks-
schule und Akademikerinnen, Frauen zwi-
sehen 20 und 70 Jahren. «Gerade weil un-
sere Bemühungen von konkreten Lebens-
Situationen ausgehen sollen, ist es wich-
tig, dass sich in unseren Gruppen Frauen
von verschiedenen Altersstufen und aus
verschiedenen Lebenskreisen zusammen-
finden. Jede bildet eine Welt für sich, und
jede trägt aus ihrer persönlichen Erfahrung
und von ihrem Standort aus bei zu einer
möglichst vielschichtigen und umfassen-
den Betrachtungsweise und Problemiö-
sung», erklärt Dr. Monique Siegel. Nähere
Auskünfte erteilt AKAD Akademikerge-
meinschaft für Erwachsenenfortbildung
AG, Sekretariat, Schaffhauserstrasse 430,
8050 Zürich, Telefon 01/51 76 66.

Vielfältiges Angebot für berufliche
Weiterbildung
Wer sich beruflich fortbilden will, findet
im Kanton Zürich ein überaus reiches An-
gebot vor. Im Herbst 1977 hat der Schwei-
zerische Verband für Berufsberatung (Ad-
resse: Eidmattstrasse 51, 8032 Zürich, Te-
lefon 01/32 55 42) im Auftrag der kantona-
len Volkswirtschaftsdirektion ein neues
Verzeichnis herausgegeben, das sämtliche
Kursangebote enthält. Neben berufsbezo-
genen Kursen sind auch allgemein bil-
dende aufgeführt. Um nur ein paar Bei-
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spiele zu nennen: Kurse für Gesprächsfüh-
rung, spontanes Theaterspielen oder
Staatsbürgerkunde, können ebenso belegt
werden wie solche überLiegenschaftenver-
waltung, Nachlassregelung oder Steuer-
künde. Die Broschüre gibt Auskunft über
Veranstalter, verlangte Vorbildung, Kursbe-
ginn und -dauer, Art des Unterrichts und
Kursabschluss sowie über Stipendienmög-
lichkeiten.
Angebote für die berufliche Weiterbildung
sind nicht nur für den Kanton Zürich, son-
dem auch für den Kanton Aargau, die Re-
gion Basel (Basel-Stadt und Basel-Land)
sowie für Bern/Solothurn erhältlich. Be-
zugsquelle ist ebenfalls der Schweiz. Ver-
band für Berufsberatung. Der Preis für
diese Broschüren beträgt je Fr. 3.—, wäh-
rend jene für den Kanton Zürich Fr. 5.—
kostet.

Vermischte Nachrichten
Schweizerin beschwert sich in Strassburg
Die junge Juristin Lucie Hüsler hat eine
Beschwerde an die Europäische Men-
schenrechtskommission gerichtet. Grund
für diesen Schritt: Sowohl der Regierungs-
rat des Kantons Solothurn wie das Bun-
desgericht haben ihr Gesuch abgelehnt,
unter ihrem Mädchennamen für das Kan-
tonsparlament kandidieren zu können. In
der schweizerischen Regelung des Na-
mensrechtes erblickt die Beschwerdefüh-
rerin eine Verletzung der persönlichen
Rechte der Frau. Seit ihrer Heirat mit dem
Juristen Meinrad Hagmann führt Lucie
Hüsler im Privatleben, im Beruf und in der
Politik ihren angestammten Namen weiter.
Von ihrem Ehemann wird sie voll unter-
stützt, denn beide Ehegatten treten dafür
ein, dass Mann und Frau ihren Familien-
namen während des ganzen Lebens tra-
gen können.

Namensänderung der geschiedenen
Frauen
Die bisherige Bewilligungspraxis bei der
Namensänderung von geschiedenen
Frauen wird im Kanton Zürich insofern
gelockert, als künftig eine Ehedauer von
fünf — bisher zehn — Jahren für die Wei-
terführung des ehelichen Familiennamens
genügt. Bei einer berufstätigen Frau reicht
auch eine kürzere Ehedauer aus, sofern
sie bereits während der Ehe beruflich tä-
tig gewesen ist und zudem eine Stellung
(auch unselbständiger Art) einnimmt, die
sie in Kontakt mit zahlreichen Personen
bringt.
Seit einigen Jahren mehren sich die Ge-
suche von Ehefrauen, die besonders aus
beruflichen Gründen ihren ehelichen Na-
men beizubehalten wünschen. Die Praxis
bei der Namensänderung ist in anderen
Kantonen aus denselben Gründen in ähn-
licher Weise bereits geändert worden. So-
dann sieht das neue Eherecht ohnehin
vor, dass die geschiedenen Frauen ihren
ehelichen Namen beibehalten dürfen; je-
denfalls lässt der Vorentwurf diesbezüg-
lieh eine erhebliche Flexibilität erwarten.

Stark befrachtetes Abstimmungsprogramm
Auch 1978 werden die Schweizer Stimm-
bürger wiederüber zahlreiche Vorlagen von
grosser Tragweite abzustimmen haben. Die
vom Bundesrat als Termine für die Durch-
führung eidgenössischer Volksabstimmun-
gen bezeichneten Daten des 26. Februar,
28. Mai, 24. September und 3. Dezember
gelten gleichzeitig als kantonale Wahl- und
Abstimmungstermine. Da der Bundesrat
beabsichtigt, die Gründung des Kantons
Jura ihrer staatspolitischen Bedeutung we-
gen am 24. September als einzige Vorlage
vors Volk zu bringen, verteilen sich die
vielen übrigen Vorlagen auf die drei ver-
bleibenden Termine.
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